
©
 P

in
k 

Ba
dg

er
 / 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

S 2  • Bonuszahlungen der  
Krankenkassen

 • Aufbewahrungsfristen 
2022/2023

 • Einlagerung eingefrorener 
Eizellen 

S 3  • Landespflegegelder steuerfrei
 • Steuerermäßigung für  

Pflegeaufwendungen 

S 4  • Coronabedingte  
Betretungsverbote

 • Corona-Arbeitsschutz- 
verordnung 2022

 • Zahlungstermine 

Winter 2022

www.angele-kollegen.info

kanzlei@angele-kollegen.de
Tel. +49 (0) 82 45 / 96 02 - 0



Einlagerung einge-
frorener Eizellen   
 
Kryokonservierung
Bestimmte Unternehmen haben 
sich auf die Dienstleistung der 
Kryokonservierung zur Behand-
lung einer organisch beding-
ten Sterilität konzentriert. Der 
Einlagerung der Eizellen folgt 
im Regelfall die Fruchtbarkeits-
behandlung. Die Finanzverwal-
tung betrachtet im Regelfall nur 
Letztere als umsatzsteuerfreie 
Heilbehandlung nach § 4 Nr. 14 
Buchst. a Umsatzsteuergesetz/
UStG. Die Einlagerung der Ei-
zellen sieht die Finanzverwal-
tung hingegen als umsatzsteu-
erpflichtige sonstige Leistung. 

Auffassung des BFH
Der Bundesfinanzhof hat die iso-
lierte Einlagerung der Eizellen als 
umsatzsteuerfreie Leistung ange-
sehen. Dies unter der Vorausset-
zung, dass mit der Einlagerung 
ein therapeutischer Zweck erfüllt 
wird (Beschluss vom 7.7.2022, V 
R 10/20).

Lagerung
Für den BFH war maßgeblich, 
dass es bei der Lagerung um 
eine umsatzsteuerrechtlich ei-
genständige Leistung geht. Der 
Senat folgte nicht der Auffas-
sung der Finanzverwaltung, wel-
che zwischen einer „weiteren 
Lagerung“ und einer „bloßen La-
gerung“ unterscheidet und die 
bloße Lagerung als umsatzsteu-
erpflichtig betrachtet. Werden 
Lagerung und Fruchtbarkeitsbe-
handlung von verschiedenen Un-
ternehmen ausgeführt, ist dies in-
soweit unerheblich, als für beide 
Unternehmen dieselben Ärzte tä-
tig sind. 

Bonuszahlungen der Krankenkassen
Bonuszahlungen
Nach § 65a Fünftes Sozialgesetzbuch 
(SGB V) können gesetzliche Krankenkas-
sen satzungsmäßige Bonuszahlungen 
an ihre Versicherten zahlen, wenn diese 
Leistungen zur Erfassung von gesund-
heitlichen Risiken und Früherkennung von 
Krankheiten oder Leistungen für Schutz-
impfungen in Anspruch nehmen. Der Bun-
desfinanzhof/BFH hat in mehreren Urtei-
len (vom 6.5.2020, X R 16/18 und X R 
30/18) die Steuerneutralität solcher Bo-
nuszahlungen bestätigt und betont, dass 
es sich hierbei nicht um eine den Sonder-
ausgabenabzug der Krankenkassenbeiträ-
ge mindernde Beitragserstattung handelt. 

BMF-Schreiben 
Die Finanzverwaltung schränkt in dem 
neuen BMF-Schreiben vom 7.10.2022 (IV 
A 3 - S 0338/19/10006 :009) die Auffas-
sung des BFH ein. Die Finanzverwaltung 
will solche Bonuszahlungen nur dann als 
steuerlich unbeachtlich ansehen, wenn sie 
Gesundheitsmaßnahmen betreffen, die 
nicht im regulären Versicherungsumfang 
des Basiskrankenversicherungsschutzes 
enthalten sind und von den Versicherten 
privat finanziert worden sind bzw. werden. 
Nicht erforderlich ist allerdings, dass die 

Bonuszahlung den tatsächlichen Kosten 
exakt entspricht. 

Minderung des Sonderausgabenabzugs
Bezieht sich der Gesundheitsbonus hinge-
gen auf eine den Basiskrankenversiche-
rungsschutz umfassende Leistung oder 
sind dem Steuerpflichtigen für die Prä-
ventivmaßnahme tatsächlich keine Auf-
wendungen entstanden, betrachtet die 
Finanzverwaltung die Zahlung als „echte“ 
Beitragsrückerstattung. Das Finanzamt 
mindert den Sonderausgabenabzug für 
die Krankenkassenbeiträge entsprechend. 
Bonuszahlungen werden von den Kran-
kenkassen neben den gezahlten Beiträ-
gen an die Finanzverwaltung übermittelt. 

Bagatellgrenze
Das BMF-Schreiben enthält allerdings auch 
eine Vereinfachungsregelung. Sofern die 
jährlichen Bonusleistungen € 150,00 pro 
versicherte Person nicht übersteigen, be-
handelt auch die Finanzverwaltung die 
Leistung als steuerlich unbeachtlich. Eine 
den Sonderausgabenabzug mindernde 
Beitragsrückerstattung liegt daher nur hin-
sichtlich der den Betrag von € 150,00 pro 
versicherte Person übersteigenden Bonus-
leistungen vor. 

Aufbewahrungsfristen 2022/2023 
Aufbewahrungsfristen
Selbstständig tätige Ärztinnen und Ärzte 
müssen u. a. Bücher, Bilanzen, Inventare 
und Buchungsbelege ihre Arztpraxis be-
treffend mindestens zehn Jahre aufbewah-
ren. Empfangene und abgesendete Pra-
xiskorrespondenz muss, soweit steuerlich 
von Bedeutung, mindestens sechs Jahre 
aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt jeweils mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem die letzte Eintra-
gung im Buch gemacht worden ist oder 
der Praxisbrief empfangen oder abgesandt 
worden ist (§ 147 Abs. 4 der Abgabenord-
nung). 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist zum 
31.12.2022
Zum Jahreswechsel können Ärztinnen und 
Ärzte Steuerbelege aus dem Jahr 2012 
vernichten. Praxiskorrespondenz aus 2016 
sowie andere aufbewahrungspflichtige Un-
terlagen aus dem Jahr 2016 und früher 
können ebenfalls vernichtet werden.

Ausnahme
Eine allgemeine Aufbewahrungspflicht 
besteht unabhängig vom Verstreichen der 
Aufbewahrungsfrist, wenn die Dokumente 
für die Besteuerung weiterhin von Bedeu-
tung sind.
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Steuerermäßigung für Pflegeaufwendungen 

Pflegeleistungen
Steuerpflichtige können gemäß § 35a Abs 2 Satz 2 Einkom-
mensteuergesetz/EStG eine Steuerermäßigung für die Inan-
spruchnahme haushaltsbezogener Dienstleistungen nach dem 
Leistungskatalog der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. 
Dazu gehören u. a. Grundpflegemaßnahmen (unmittelbare Pfle-
ge am Menschen) oder auch Leistungen zur hauswirtschaft-
lichen Versorgung wie Einkaufen, Kochen oder Reinigen der 
Wohnung. Steuerlich geltend gemacht werden können 20 % 
der Aufwendungen, höchstens € 4.000,00 pro Kalenderjahr. 

Rechnung und Überweisung
Im Unterschied zu den Voraussetzungen für die Steuerermä-
ßigung von Handwerkerleistungen kommt es bei Steuerermä-
ßigungen für Pflegeleistungen nicht darauf an, dass eine an 
den Steuerpflichtigen adressierte Rechnung vorgelegt und die 
Zahlung durch Überweisung nachgewiesen wird. Dies hat der 

Bundesfinanzhof/BFH festgestellt (Urteil vom 12.4.2022 VI R 
2/20). Im Urteilsfall wies das Finanzamt den Antrag auf Steu-
erermäßigung der Tochter einer pflegebedürftigen Person ab 
mit der Begründung, es müsste eine Rechnung an die pflege-
bedürftige Person selbst vorgelegt werden. Im Streitfall war die 
Tochter als Rechnungsempfängerin ausgewiesen und die Toch-
ter zahlte die Rechnungen.

Nur eigene Aufwendungen begünstigt
Anträge auf Steuerermäßigung scheitern jedoch oftmals daran, 
dass nach § 35a EStG nur eigene Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen begünstigt sind und es oftmals nicht zweifelsfrei er-
wiesen ist, ob die Kinder pflegebedürftiger Personen die Auf-
wendungen selbst tragen oder nur für Rechnung der pflege-
bedürftigen Person Zahlungen leisten. Letzteres wird dadurch 
vermieden, dass in den Betreuungsverträgen mit Pflegedienst-
leistern klare Regelungen getroffen werden. 

Landespflegegelder steuerfrei 
Landespflegegeld
Diverse Bundesländer, wie u. a. Bayern, gewähren Pflegebe-
dürftigen bzw. deren Angehörigen ein jährliches Landespfle-
gegeld. Es handelt sich dabei um freiwillige Leistungen. Die 
Geldleistung soll Pflegebedürftigen die Möglichkeit geben, 
sich selbst etwas Gutes zu tun oder Menschen eine finanzielle 
Anerkennung zukommen zu lassen, die Pflegebedürftigen am 
nächsten stehen. In der Regel sind dies pflegende Angehörige, 
Freunde, Helferinnen und Helfer.

Kein Einkünftetatbestand
Landespflegegelder erfüllen keinen Einkünftetatbestand i. S. v. 
§ 2 Abs. 1 Einkommensteuergesetz/EStG und sind damit steu-
erfrei. Insbesondere greift auch nicht der „Auffangtatbestand“ 
nach § 22 Nr. 3 EStG, da das Landespflegegeld nicht durch das 
Verhalten des Pflegebedürftigen oder deren Angehörige aus-
gelöst wird. 

Weitergabe an Dritte
Auch die Weitergabe der Pflegegelder an Dritte stellt keinen 
Einkünftetatbestand dar. Die entgeltliche Pflege von Angehö-
rigen im Privathaushalt führt nicht zu steuerbaren Einkünften 
(vgl. u. a. BFH vom 14.9.1999 IX R 88/95). Dies gilt regelmäßig 
unter der Voraussetzung, dass die Pflegeleistungen im Rahmen 
der familiären Lebensgemeinschaft erbracht werden und nicht 
Inhalt eines Arbeitsverhältnisses sind. Pflegegelder im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses sind im Regelfall steuerfrei unter der 
Voraussetzung des § 3 Nr. 36 EStG. Danach sind Einnahmen bis 
zur Höhe des gesetzlichen Pflegegeldes nach dem Elften Buch 
Sozialgesetzbuch steuerfrei. 

Keine Kürzung von Pflegeaufwendungen
Pflegebedürftige müssen außerdem ihre geltend gemachten 
außergewöhnlichen Belastungen nicht um ausgezahlte Lan-
despflegegelder kürzen, sofern die Geldleistung nach ihrer 
Zweckbestimmung keinen pflegerischen Aufwand abgelten soll. 

Letzteres ist im Regelfall zu bejahen, da Pflegegelder nach ih-
rer Zweckbestimmung eine finanzielle Anerkennung darstellen. 
Landespflegegelder zählen jedoch zu den Bezügen bzw. ande-
ren Einkünften einer unterhaltenen Person (§ 33a Abs. 1 Satz 5 
EStG). Daher sind die Geldleistungen bei der Berechnung der 
abzugsfähigen Unterhaltsleistungen zu berücksichtigen. 
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Einlagerung einge-
frorener Eizellen   
 
Kryokonservierung
Bestimmte Unternehmen haben 
sich auf die Dienstleistung der 
Kryokonservierung zur Behand-
lung einer organisch beding-
ten Sterilität konzentriert. Der 
Einlagerung der Eizellen folgt 
im Regelfall die Fruchtbarkeits-
behandlung. Die Finanzverwal-
tung betrachtet im Regelfall nur 
Letztere als umsatzsteuerfreie 
Heilbehandlung nach § 4 Nr. 14 
Buchst. a Umsatzsteuergesetz/
UStG. Die Einlagerung der Ei-
zellen sieht die Finanzverwal-
tung hingegen als umsatzsteu-
erpflichtige sonstige Leistung. 

Auffassung des BFH
Der Bundesfinanzhof hat die iso-
lierte Einlagerung der Eizellen als 
umsatzsteuerfreie Leistung ange-
sehen. Dies unter der Vorausset-
zung, dass mit der Einlagerung 
ein therapeutischer Zweck erfüllt 
wird (Beschluss vom 7.7.2022, V 
R 10/20).

Lagerung
Für den BFH war maßgeblich, 
dass es bei der Lagerung um 
eine umsatzsteuerrechtlich ei-
genständige Leistung geht. Der 
Senat folgte nicht der Auffas-
sung der Finanzverwaltung, wel-
che zwischen einer „weiteren 
Lagerung“ und einer „bloßen La-
gerung“ unterscheidet und die 
bloße Lagerung als umsatzsteu-
erpflichtig betrachtet. Werden 
Lagerung und Fruchtbarkeitsbe-
handlung von verschiedenen Un-
ternehmen ausgeführt, ist dies in-
soweit unerheblich, als für beide 
Unternehmen dieselben Ärzte tä-
tig sind. 

Bonuszahlungen der Krankenkassen
Bonuszahlungen
Nach § 65a Fünftes Sozialgesetzbuch 
(SGB V) können gesetzliche Krankenkas-
sen satzungsmäßige Bonuszahlungen 
an ihre Versicherten zahlen, wenn diese 
Leistungen zur Erfassung von gesund-
heitlichen Risiken und Früherkennung von 
Krankheiten oder Leistungen für Schutz-
impfungen in Anspruch nehmen. Der Bun-
desfinanzhof/BFH hat in mehreren Urtei-
len (vom 6.5.2020, X R 16/18 und X R 
30/18) die Steuerneutralität solcher Bo-
nuszahlungen bestätigt und betont, dass 
es sich hierbei nicht um eine den Sonder-
ausgabenabzug der Krankenkassenbeiträ-
ge mindernde Beitragserstattung handelt. 

BMF-Schreiben 
Die Finanzverwaltung schränkt in dem 
neuen BMF-Schreiben vom 7.10.2022 (IV 
A 3 - S 0338/19/10006 :009) die Auffas-
sung des BFH ein. Die Finanzverwaltung 
will solche Bonuszahlungen nur dann als 
steuerlich unbeachtlich ansehen, wenn sie 
Gesundheitsmaßnahmen betreffen, die 
nicht im regulären Versicherungsumfang 
des Basiskrankenversicherungsschutzes 
enthalten sind und von den Versicherten 
privat finanziert worden sind bzw. werden. 
Nicht erforderlich ist allerdings, dass die 

Bonuszahlung den tatsächlichen Kosten 
exakt entspricht. 

Minderung des Sonderausgabenabzugs
Bezieht sich der Gesundheitsbonus hinge-
gen auf eine den Basiskrankenversiche-
rungsschutz umfassende Leistung oder 
sind dem Steuerpflichtigen für die Prä-
ventivmaßnahme tatsächlich keine Auf-
wendungen entstanden, betrachtet die 
Finanzverwaltung die Zahlung als „echte“ 
Beitragsrückerstattung. Das Finanzamt 
mindert den Sonderausgabenabzug für 
die Krankenkassenbeiträge entsprechend. 
Bonuszahlungen werden von den Kran-
kenkassen neben den gezahlten Beiträ-
gen an die Finanzverwaltung übermittelt. 

Bagatellgrenze
Das BMF-Schreiben enthält allerdings auch 
eine Vereinfachungsregelung. Sofern die 
jährlichen Bonusleistungen € 150,00 pro 
versicherte Person nicht übersteigen, be-
handelt auch die Finanzverwaltung die 
Leistung als steuerlich unbeachtlich. Eine 
den Sonderausgabenabzug mindernde 
Beitragsrückerstattung liegt daher nur hin-
sichtlich der den Betrag von € 150,00 pro 
versicherte Person übersteigenden Bonus-
leistungen vor. 

Aufbewahrungsfristen 2022/2023 
Aufbewahrungsfristen
Selbstständig tätige Ärztinnen und Ärzte 
müssen u. a. Bücher, Bilanzen, Inventare 
und Buchungsbelege ihre Arztpraxis be-
treffend mindestens zehn Jahre aufbewah-
ren. Empfangene und abgesendete Pra-
xiskorrespondenz muss, soweit steuerlich 
von Bedeutung, mindestens sechs Jahre 
aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt jeweils mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem die letzte Eintra-
gung im Buch gemacht worden ist oder 
der Praxisbrief empfangen oder abgesandt 
worden ist (§ 147 Abs. 4 der Abgabenord-
nung). 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist zum 
31.12.2022
Zum Jahreswechsel können Ärztinnen und 
Ärzte Steuerbelege aus dem Jahr 2012 
vernichten. Praxiskorrespondenz aus 2016 
sowie andere aufbewahrungspflichtige Un-
terlagen aus dem Jahr 2016 und früher 
können ebenfalls vernichtet werden.

Ausnahme
Eine allgemeine Aufbewahrungspflicht 
besteht unabhängig vom Verstreichen der 
Aufbewahrungsfrist, wenn die Dokumente 
für die Besteuerung weiterhin von Bedeu-
tung sind.
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Steuerermäßigung für Pflegeaufwendungen 

Pflegeleistungen
Steuerpflichtige können gemäß § 35a Abs 2 Satz 2 Einkom-
mensteuergesetz/EStG eine Steuerermäßigung für die Inan-
spruchnahme haushaltsbezogener Dienstleistungen nach dem 
Leistungskatalog der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. 
Dazu gehören u. a. Grundpflegemaßnahmen (unmittelbare Pfle-
ge am Menschen) oder auch Leistungen zur hauswirtschaft-
lichen Versorgung wie Einkaufen, Kochen oder Reinigen der 
Wohnung. Steuerlich geltend gemacht werden können 20 % 
der Aufwendungen, höchstens € 4.000,00 pro Kalenderjahr. 

Rechnung und Überweisung
Im Unterschied zu den Voraussetzungen für die Steuerermä-
ßigung von Handwerkerleistungen kommt es bei Steuerermä-
ßigungen für Pflegeleistungen nicht darauf an, dass eine an 
den Steuerpflichtigen adressierte Rechnung vorgelegt und die 
Zahlung durch Überweisung nachgewiesen wird. Dies hat der 

Bundesfinanzhof/BFH festgestellt (Urteil vom 12.4.2022 VI R 
2/20). Im Urteilsfall wies das Finanzamt den Antrag auf Steu-
erermäßigung der Tochter einer pflegebedürftigen Person ab 
mit der Begründung, es müsste eine Rechnung an die pflege-
bedürftige Person selbst vorgelegt werden. Im Streitfall war die 
Tochter als Rechnungsempfängerin ausgewiesen und die Toch-
ter zahlte die Rechnungen.

Nur eigene Aufwendungen begünstigt
Anträge auf Steuerermäßigung scheitern jedoch oftmals daran, 
dass nach § 35a EStG nur eigene Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen begünstigt sind und es oftmals nicht zweifelsfrei er-
wiesen ist, ob die Kinder pflegebedürftiger Personen die Auf-
wendungen selbst tragen oder nur für Rechnung der pflege-
bedürftigen Person Zahlungen leisten. Letzteres wird dadurch 
vermieden, dass in den Betreuungsverträgen mit Pflegedienst-
leistern klare Regelungen getroffen werden. 

Landespflegegelder steuerfrei 
Landespflegegeld
Diverse Bundesländer, wie u. a. Bayern, gewähren Pflegebe-
dürftigen bzw. deren Angehörigen ein jährliches Landespfle-
gegeld. Es handelt sich dabei um freiwillige Leistungen. Die 
Geldleistung soll Pflegebedürftigen die Möglichkeit geben, 
sich selbst etwas Gutes zu tun oder Menschen eine finanzielle 
Anerkennung zukommen zu lassen, die Pflegebedürftigen am 
nächsten stehen. In der Regel sind dies pflegende Angehörige, 
Freunde, Helferinnen und Helfer.

Kein Einkünftetatbestand
Landespflegegelder erfüllen keinen Einkünftetatbestand i. S. v. 
§ 2 Abs. 1 Einkommensteuergesetz/EStG und sind damit steu-
erfrei. Insbesondere greift auch nicht der „Auffangtatbestand“ 
nach § 22 Nr. 3 EStG, da das Landespflegegeld nicht durch das 
Verhalten des Pflegebedürftigen oder deren Angehörige aus-
gelöst wird. 

Weitergabe an Dritte
Auch die Weitergabe der Pflegegelder an Dritte stellt keinen 
Einkünftetatbestand dar. Die entgeltliche Pflege von Angehö-
rigen im Privathaushalt führt nicht zu steuerbaren Einkünften 
(vgl. u. a. BFH vom 14.9.1999 IX R 88/95). Dies gilt regelmäßig 
unter der Voraussetzung, dass die Pflegeleistungen im Rahmen 
der familiären Lebensgemeinschaft erbracht werden und nicht 
Inhalt eines Arbeitsverhältnisses sind. Pflegegelder im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses sind im Regelfall steuerfrei unter der 
Voraussetzung des § 3 Nr. 36 EStG. Danach sind Einnahmen bis 
zur Höhe des gesetzlichen Pflegegeldes nach dem Elften Buch 
Sozialgesetzbuch steuerfrei. 

Keine Kürzung von Pflegeaufwendungen
Pflegebedürftige müssen außerdem ihre geltend gemachten 
außergewöhnlichen Belastungen nicht um ausgezahlte Lan-
despflegegelder kürzen, sofern die Geldleistung nach ihrer 
Zweckbestimmung keinen pflegerischen Aufwand abgelten soll. 

Letzteres ist im Regelfall zu bejahen, da Pflegegelder nach ih-
rer Zweckbestimmung eine finanzielle Anerkennung darstellen. 
Landespflegegelder zählen jedoch zu den Bezügen bzw. ande-
ren Einkünften einer unterhaltenen Person (§ 33a Abs. 1 Satz 5 
EStG). Daher sind die Geldleistungen bei der Berechnung der 
abzugsfähigen Unterhaltsleistungen zu berücksichtigen. 
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Zahlungstermine

Januar 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Dezember bzw. 
November mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag). 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und  
Kirchenlohnsteuer für Dezember

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer sowie Solidaritätszuschlag.

25. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Januar 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

27. Sozialversicherungsbeiträge Januar 
(Zahlung)

Februar 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Januar bzw.  
Dezember mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag). 
Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag und 
Kirchenlohnsteuer für Januar

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer 
sowie Solidaritätszuschlag

15. Gewerbesteuer-Vorauszahlung, Grund-
steuer (vierteljährliche Fälligkeit)

*20. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Gewerbesteuer, Grundsteuer

22. Sozialversicherungsbeiträge Februar 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

24. Sozialversicherungsbeiträge Februar 
(Fälligkeit)

*27. Zusammenfassende Meldung

März 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Februar bzw. 
Januar mit Dauerfristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag).
Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer für 
Februar
Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Körperschaftsteuer sowie der jeweilige 
Solidaritätszuschlag 

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer, Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer sowie Solidaritätszuschlag

25. Sozialversicherungsbeiträge März 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

*27. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge März 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

29. Sozialversicherungsbeiträge März  
(Fälligkeit)

*  Feiertagsbedingte Verschiebung des Termins auf 
diesen Tag (§ 108 Abs 3 AO) 

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.

Coronabedingte Betretungsverbote
Verfassungsmäßigkeit
Von bestimmten Einrichtungen verhängte Betretungsverbote bei fehlendem Nachweis ei-
ner einrichtungsbezogenen Covid-19-Impfung oder eines Genesenenstatus hat das Bun-
desverfassungsgericht im Allgemeinen für verfassungsgemäß erachtet (Beschluss vom 
27.4.2022, 1 BvR 2649/21). 

Betretungs- und Tätigkeitsverbote 
Dementsprechend befand das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf ein gegen einen Mitar-
beiter einer Betreuungseinrichtung für Behinderte verhängtes Betretungs- und Tätigkeits-
verbot für rechtmäßig (Beschluss vom 30.8.2022, 29 L 1703/22). Das Betretungs- und Tä-
tigkeitsverbot wurde vom örtlichen Gesundheitsamt ausgesprochen. 

Impfverträglichkeit
Das Verwaltungsgericht ließ dem betroffenen Mitarbeiter jedoch die Möglichkeit offen, sei-
ne zu erwartende medizinische Kontraindikation im Hinblick auf die Coronaimpfung durch 
ein aussagekräftiges ärztliches Attest nachzuweisen. Gegen den VG-Beschluss wurde au-
ßerdem Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht erhoben.  

Corona-Arbeitsschutzverordnung 2022 
Arbeitsschutzverordnung
Das Bundesarbeitsministerium hat am 28.9.2022 eine Neufassung der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung veröffentlicht. Die neue Verordnung verpflichtet die Arbeitgeber erneut, auf 
Basis einer bestimmten Gefährdungsbeurteilung betriebliche Hygienekonzepte zu erstellen 
und die entsprechenden Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die Verordnung trat am 1.10.2022 
in Kraft und wird mit Ablauf des 7.4.2023 außer Kraft treten.

AHA+L-Regel
Die Verordnung verpflichtet die Arbeitgeber insbesondere zur Umsetzung der „AHA+L-Regel“ 
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske plus Lüften) an den Arbeitsplätzen. Die Umsetzung muss 
auch regelmäßig kontrolliert werden. Idealerweise sollte in Arbeitsräumen ein Durchzug durch 
Querlüften erreicht werden. Eine Maskenpflicht sollte überall dort gelten, wo technische und 
organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz allein nicht ausreichen. Außerdem sollten 
für alle in Präsenz arbeitenden Beschäftigten Testangebote bestehen.

Anspruch auf Arbeiten von zu Hause aus
Arbeitgeber müssen innerhalb der Gefährdungsbeurteilung prüfen, ob einzelne Beschäftig-
te Tätigkeiten in ihrer Wohnung ausführen können. Dazu gehört auch die Prüfung einer Ver-
minderung betriebsbedingter Personenkontakte, etwa durch Reduzierung der gleichzeitigen 
Nutzung von Räumen durch mehrere Personen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass keine 
betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.  
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